
                     
 

 
 
 

Unterkunft, Telefon, Fernsehen   
 

Die Gesamtkosten für die Unterbringung werden aus den Kosten pro Berechnungstag gebildet. Berechnungstag  
in diesem Sinne ist der Tag der Aufnahme zuzüglich jedes weiteren Aufenthaltstages. Der Tag der Entlassung  
bzw. Verlegung wird bei der Berechnung nicht berücksichtigt. 
 
Unterbringung in einem 1-Bett-Komfort-Zimmer nach Maßgabe der folgenden Leistungsbeschreibung:  
 

Abteilung Komfortmerkmale Preis pro 
Berechnungstag 

a) Geriatrie  
b) (Altbau) 

  Nasszelle (Dusche und WC), elektrische Komfortbetten, Dusch- und 
Waschsets, Hand- und Badetuchwechsel, Farbfernseher, Kopfhörer, 
Zusatzverpflegung (Obst, Kuchen, Saft), regionale und überregionale 
Tageszeitung, Telefon- und Internetbereitstellung 

94,68 EUR 

c) Gynäkologie 
       (Altbau) 
        
 

  elektrische Komfortbetten, Farbfernseher, Kopfhörer, Dusch- und 
Waschsets, Hand- und Badetuchwechsel, Zusatzverpflegung (Obst, 
Kuchen, Saft),regionale und überregionale Tageszeitung, Telefon- und 
Internetbereitstellung 

70,65 EUR 

 
 

G     Neubau  Gehobene Ausstattung  Nasszelle, Dusch- und Waschsets,  elektrische 
Komfortbetten, Besucherecke, Schreibtisch, Schränke, Safe, 
Kühlschrank, Hand- und Badetuchwechsel, häufiger Bettwäschewechsel, 
regionale und überregionale Tageszeitung,  Parkettfußboden, Wahl- und 
Zusatzverpflegung (Obst, Kuchen, Saft, Spezialitätenkaffee) 
Multimediacenter (Fernsehen, Telefon, Internet) inklusive  

79,48 EUR 

 
 
 
Unterbringung in einem 2-Bett-Komfort-Zimmer nach Maßgabe der folgenden Leistungsbeschreibung:  
 

Abteilung Komfortmerkmale   Preis pro 
Berechnungstag 

d) Geriatrie 
G     (Altbau) 
        

  Nasszelle (Dusche und WC), elektrische Komfortbetten, Dusch- und 
Waschsets, Hand- und Badetuchwechsel, Farbfernseher, Kopfhörer, 
Zusatzverpflegung (Obst, Kuchen, Saft), regionale und überregionale 
Tageszeitung, Telefon- und Internetbereitstellung 

53,15 EUR 

H    Gynäkologie  
       (Altbau) 
        

  elektrische Komfortbetten, Farbfernseher, Kopfhörer, Dusch- und 
Waschsets, Hand- und Badetuchwechsel, Zusatzverpflegung (Obst, 
Kuchen, Saft),regionale und überregionale Tageszeitung, Telefon- und 
Internetbereitstellung 

31,98 EUR 

 

    

G     Neubau 
        

  Gehobene Ausstattung  Nasszelle, Dusch- und Waschsets,  elektrische 
Komfortbetten, Besucherecke, Schreibtisch, Schränke, Safe, 
Kühlschrank, Hand- und Badetuchwechsel, häufiger 
Bettwäschewechsel, regionale und überregionale Tageszeitung,  
Parkettfußboden, Wahl- und Zusatzverpflegung (Obst, Kuchen, Saft, 
Spezialitätenkaffee), Multimediacenter (Fernsehen, Telefon, Internet) 
inklusive 

43,38 EUR 

 
 

 Unterbringung und Verpflegung einer Begleitperson/Pflegekraft  
            - bei medizinischer Notwendigkeit             EUR  45,00  je Tag 
            - auf eigenen Wunsch (keine medizinische Notwendigkeit)  EUR  53,55   je Tag incl 7% Mehrwertsteuer
          
Multimediacenter: 
Telefon inkl. aller Gesprächseinheiten pro Kalendertag                EUR  3,00 incl. 19% Mehrwertsteuer 
Fernsehen pro Kalendertag                                                                     EUR  3,00 incl. 19% Mehrwertsteuer 
Internet / WLAN pro Kalendertag               EUR  3,00 incl. 19% Mehrwertsteuer 
Kopfhörer   EUR  1,50  
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Zuzahlungen 
 
 

Zuzahlungspflicht der gesetzlich versicherten Patienten für vollstationäre Krankenhausbehandlung nach § 39 Abs. 4 
SGB V 
Als Eigenbeteiligung zieht das Krankenhaus von gesetzlich versicherten Patienten ab 18 Jahren von Beginn der 
vollstationären Krankenhausbehandlung an eine Zuzahlung für höchstens 28 Kalendertage pro Jahr ein. Der 
Zuzahlungsbetrag beträgt zurzeit EURO 10,00 je Kalendertag (§61 S.2 SGB V). Dieser Betrag wird vom Krankenhaus 

nach § 43c Abs. 3 SGB V im Auftrag der gesetzlichen Krankenkassen beim Patienten eingefordert. 
Der Eigenanteil ist bei der Abmeldung am Empfang zu entrichten. Das Krankenhaus muss den Zuzahlungsbetrag an 
der Rechnung für die Krankenkasse in Abzug bringen. 
Ausgenommen sind Patienten mit berufsgenossenschaftlicher Behandlung, Wöchnerinnen bei stationärer Aufnahme 
zur Entbindung, sowie Heilfürsorgeberechtigte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    


